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Abkürzungen
GKD Gesamtkirchliche Dienste der Landeskirche

KP Kirchenpflege / KPs Kirchenpflegen

KM Kirchenmusiker oder Kirchenmusikerin /
KMs Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
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Verschiedene Autorinnen und Autoren haben an dieser Schrift
mitgewirkt. Die unterschiedlichen Schreibstile wurden
beibehalten. Neunzig Frauen und Männer, denen die Kirchenmusik
im Kanton Zürich am Herzen liegt, haben am 2. Oktober 2020 eine
Grossgruppenkonferenz durchgeführt. Vorbereitet wurde die
Konferenz von einer Steuerungsgruppe.

Die Kapitel1 sind folgendermassen aufgebaut:
_ein zusammenfassender Text mit Hypothesen
_ein Abschnitt mit daraus abzuleitenden Visionen und daraus
folgenden, praktischen Schritten, oft auch als Fragen o�en
gelassen
_Zitate, die an der Konferenz notiert und diskutiert worden sind

Allen Beteiligten sei ganz herzlich gedankt!

Ebenso bedanken wir uns herzlich für die Unterstützung der
Landeskirche für die Durchführung der Konferenz, den
Musikkapiteln und der Zürcher Hochschule der Künste.

12. September 2022 / www.zkmv.ch

1 der Begri� «Hauptstück» verweist etwas selbstironisch auf die Schriften
von Joachim Quantz und Carl Philipp Emanuel Bach
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1. Hauptstück:
von der rechten Kirchenmusik
Im Alltag scheinen an vielen Orten im Kanton die Diskussionen
«von der rechten Kirchenmusik» überwunden. In den letzten
Jahrzehnten des vergangenen Jahrtausends waren Grabenkämpfe
zwischen allerlei Positionen gang und gäbe. Es wurde heftig
gestritten, welche Musikstile denn in der Kirche zugelassen
werden sollten. Stildiskussionen wurden manchmal stillos geführt.
Innerhalb der Kirchenmusikerschaft zweifelt heute kaum mehr
jemand daran, dass die Frage nach «der rechten Kirchenmusik»
nichts mit der Frage des «rechten Stils» zu tun hat.

Heisst das «anything goes»? Nein. So wie es Grenzen gibt bei der
Auswahl von Texten im Gottesdienst, so gibt es Grenzen bei der
Auswahl der Musik.

Was ist Kirchenmusik? Wer ist eine Kirchenmusikerin?

Was ist keine Kirchenmusik? Wer ist kein Kirchenmusiker?

Sind heute «Grabenkämpfe» wirklich passé?

Der Alltag in den Gemeinden sieht oft anders aus. Kommen neue
Leute in die KPs, kommen neue Pfarrerinnen und Pfarrer oder
neue KMs – und alle Diskussionen beginnen wieder von vorne. Die
persönlichen Erfahrungen neuer Personen und deren kirchen-
musikalischen Vorstellungen und Prägungen können die
Auseinandersetzungen prägen. Schlechte Erfahrungen mit Musik
in der Kirche und mit KMs erschweren o�ene Neubegegnungen.



1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

Müsste man also doch versuchen eine «rechte Kirchenmusik» zu
proklamieren? Bräuchte es ein «Credo Kirchenmusik»?

Würde das bei den oben beschriebenen Schwierigkeiten mit neuen
Personalkonstellationen oder bei Stellenauschreibungen denn
etwas helfen? Können Diskussionen mit Glaubenssätzen
vermieden werden? Oder ist es nicht viel mehr so, dass Thesen
Diskussionen herausfordern und sie in Gang halten?

Seien wir mutig und stellen in dieser O�enheit drei Thesen auf:

1. These: «Kirchenmusik ist Musik für die Kirche.»

2. These: «Kirchenmusik will innerlich und äusserlich
beteiligen.»

3. These: «Damit Beteiligung geschehen kann, braucht es
Musik, die in der momentanen Situation funktioniert.»
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

Versuchen wir uns an einer Nummerierung, einer «Ordnung».
Diese Nummerierung stellt Hierarchien in den Argumenten auf.
Sie ist ein Vorschlag und soll zur Diskussion anregen. Was wie ein
enges Reglement aussieht, soll dabei helfen, die Diskussion zu
befreien. Die einzelnen Punkte sind Hypothesen für das Jahr 2020
und darüber hinaus.

1. Kirchenmusik ist Musik für die Kirche, zur Ehre Gottes und zur
Verkündigung des Evangeliums.

1.01 Kirche bedeutet hier Gottesdienst, Gemeinschaft,
Konzert, Probe und persönliche Auseinandersetzung mit der
Bibel, der Kirche und mit Kirchenmusik.

1.1 Kirchenmusik ist Handwerk.

1.11 Kirchenmusik kennt inhaltliche, textliche Grenzen.

1.12 Kirchenmusik kennt qualitative Grenzen.

1.121 Louis Armstrong: «There is two kinds of music, the good
and the bad.»
Georg Friedrich Haas: «Es gibt keine ‹richtige› neue Musik –
allerdings gibt es ausdrucksstarke (und nichtssagende),
ehrliche (und verlogene), spannende (und langweilige), gut
gemachte (und schlecht gemachte) neue Musik.»

1.1211 Qualitativ geringwertige Musik kann in einem
Trauergottesdienst angebracht sein, dann wenn die
Verbindung des Stücks zu einem Trauerfall vorrangig ist,
wenn es sich um «Lebensmusik» handelt.
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

1.122 Qualitativ schlechte Musik führt zu einem schlechten
Image.

1.1221 Qualitativ hochwertige Musik führt nicht automatisch
zu einem guten Image.

1.13 Kirchenmusik kennt keine stilistischen Grenzen.

1.131 Jeder Stil erfordert spezifische Kenntnisse und
Fähigkeiten in der Ausführung und der Interpretation.

1.1311 Musik kann auch funktionieren, wenn Stilfragen
(bewusst oder unbewusst) missachtet werden.

1.2 Kirchenmusik ist Kunst.

2. Kirchenmusik will innerlich und äusserlich beteiligen.

2.1 Innerliche Beteiligung meint individuelles und
gemeinschaftliches Erfahren der Musik.

2.11 Die Verbindung zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, zur
Kirche, zur guten Nachricht, zu Jesus Christus kann direkt
oder indirekt, emotional oder geistig geschehen.

2.111 Verbindungen, Aussagen, Motivationen werden gesucht,
manche davon mögen gelingen, erkannt werden. Es können
sogar  andere Verbindungen entstehen, die in der
Vorbereitung nicht vorausgesehen oder beabsichtigt worden
sind.
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

2.2 Die äusserliche Beteiligung ist nicht nur eine Spezialität,
sondern die Hauptdisziplin der Kirchenmusik: das gemeinsame
Musizieren.

2.3 Das gemeinsame Hören und Erleben von Musik führt zu einer
gemeinsamen inneren Ausrichtung. Dies geschieht auf vielen
verschiedenen Ebenen: emotional, intellektuell, theologisch,
liturgisch, dramaturgisch, körperlich. In einigen Bereichen ist
Vorwissen und Bildung Voraussetzung für ein Verständnis.

3. Damit Beteiligung geschehen kann, braucht es Musik, die in der
momentanen Situation funktioniert.

3.1 Die Qualität der verwendeten Musik einerseits und des
Handwerks andererseits sind entscheidend für den Erfolg des
gemeinsamen Musizierens.

3.11 Ein qualitativ ungenügender Text in einem ansonsten
hervorragenden Musikstück kann für die innere und äussere
Beteiligung hinderlich sein, ist aber die musikalisch-
handwerkliche Qualität ungenügend, so ist eine Beteiligung
kaum möglich.
Zur Illustration: ein läppischer Text, perfekt gereimt über
einer bewährten, bekannten Melodie ist singbar, aber ein
fehlerhafter Text im falschen Versmass ist schwierig
«richtig» zu singen. Oder umgekehrt: ein guter, bewährter
und bekannter Text ist auf eine schlechte Melodie nicht
gewinnbringend umzusetzen.

3.12 Je schlechter die handwerkliche Qualität der verwendeten
Musik, desto höher die Anforderungen an die Beteiligten und
an die Leitung.
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

3.13 Beim gemeinsamen instrumentalen Musizieren
bestreitet niemand, dass man sich nicht nur über Tempo und
Tonart einigen sollte, sondern auch um eine adäquate Stück-
auswahl. Beim gemeinsamen Singen jedoch scheinen solche
Kriterien gegenüber theologischen und stilistischen
Präferenzen plötzlich zweitrangig.

3.2 Die Qualität der ausführenden Musiker:innen entscheidet über
den Erfolg des gemeinsamen Musizierens.

3.21 Je grösser die musikalische Bildung der Gemeinde, desto
kleiner sind die Anforderungen an die ausführenden
musikalischen Leiter:innen und Begleiter:innen.

3.22 Je kleiner die musikalische Bildung der Gemeinde, desto
grösser sind die Anforderungen an die ausführenden
musikalischen Leiter:innen und Begleiter:innen.
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

Vision:
Die Vermittlung und Anerkennung von Handwerk und Qualität der
verwendeten Kirchenmusik muss bei den am Gottesdienst
beteiligten fachfremden Personen gefördert werden.

Schritte:
Die KO muss bei der nächstmöglichen Revision angepasst werden:
Pfarrer:innen können nicht alleine «die Verantwortung» tragen
für den Gottesdienst2. Musik ist integraler Bestandteil des
Gottesdienstes. Somit müssen KMs gleichberechtigt in der
Verantwortung stehen.

In der Aus- und Weiterbildung von Pfarrer:innen, Diakon:innen
und Katechet:innen muss das grundlegende Verständnis für die
Anforderungen an Kirchenmusik gescha�en und gefördert
werden.

Vision:
Die Stilfrage ist beantwortet: #kirchenmusik2020 ist
polystilistisch.

Schritte:
Stildiskussionen in Kirchgemeinden führen immer wieder zu
Konflikten. Sie werden oft auf dem Rücken der Kirchenmusik
ausgetragen, obwohl der Stil eines Gottesdienstes durch alle

2 vergleiche Kirchenordnung Status quo Art. 36:
1 Der Gottesdienst steht unter der Leitung einer Pfarrerin oder eines
Pfarrers. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Kirchenpflege und
des Pfarramtes.
2 Pfarrerinnen und Pfarrer sprechen sich mit den Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusikern hinsichtlich der liturgisch-musikalischen
Gestaltung des Gottesdienstes ab.
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

anderen Elemente und beteiligte Personen geprägt wird.
Kirchenmusikalische Fachpersonen sind Fachleute für die
musikalische Beteiligung und oftmals die am besten ausgebildeten
Personen für liturgische Fragen und somit für Stilfragen des
Gottesdienstes als Ganzes.

Vision:
Der Gemeindegesang ist ein Hauptpfeiler der kirchlichen und
kirchenmusikalischen Arbeit.

Schritte:
Die Fachleute im Gemeindegesang sollen in den Gemeinden und
Kapiteln in ihrer Arbeit unterstützt und in die Verantwortung
genommen werden. Sie unterstützen die KMs vor Ort.

Stimmen und Notizen aus der Konferenz:

«Musik ist eben so ein ‹gäbiges Vehikel›, ‹ö�net die Herzen›, ist
gemeinschaftsbildend und generationenübergreifend und möglichst
noch integrationsfördernd.» Ist das alles?!?

Wenn Orgel erklingt, ist das immer altmodisch, unsichtbar und weit
weg. Niemand hört Orgelmusik zu Hause. Können wir uns das leisten?

Wozu Livemusik und dann noch klassisch? Eine CD tut’s auch – und
der Gemeindegesang soll so niederschwellig wie ein Fussballstadion-
song sein.
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

Nicht in allen Musikstilen steht das gemeinsame Musizieren im
Vordergrund. Im Weg steht musikalisches, textliches etc. Repertoire etc.
etc. Wo eine direkte Beteiligung schwierig ist, sollen erst recht die
Kirchenmusiker:innen dafür besorgt sein. Wenn der Jazzchor zu Besuch
ist, braucht es fähige Kirchenmusiker:innen, um ein «stilsicheres»,
gemeinsames Musizieren zu ermöglichen, damit Beteiligung entsteht,
entstehen kann.

«Best practice»-Beispiele sollen gesammelt und verö�entlicht werden:
Kirchenmusik mit Jazzchor, Jodelchörli, Popband, Streichquartett etc.
etc. etc.

mögliche Brennpunkte Popularmusik:
_Die vor Ort vorhandenen KirchenmusikerInnen können den Teil
Popularmusik qualitativ nicht genügend abdecken. Strategien: a) b)
c).....
_Reibungspunkte mit spezialisierten Angestellten und Freiwilligen.
Strategien: a) b) c)....
_Forderungen von Pfarrschaft und Gemeinde. Strategien: a) b) c)....

Der ZKMV soll Coaches stellen, die regional helfen / beraten können....

Populärmusik in der Kirche wird oft von freiwilligen
Laienmusiker:innen bestritten. Die Qualitätsunterschiede zwischen
einer solchen Praise- & Worshipband und den Profi-Jazzmusikern,
welche bei uns den Gospelchor im GD begleiten, ist für Pfarrpersonen
und KiPf-Mitglieder leider oft nicht verständlich. («Wozu braucht es
gut bezahlte Profis, wenn doch andernorts Freiwillige das Gleiche (sic!)
gratis machen?») ⇒ Wie sollen wir uns in diesem Spannungsfeld
verhalten, wenn rationale Argumente einfach nicht «ankommen»?
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1. Hauptstück: von der rechten Kirchenmusik

Der Gemeindegesang leidet zunehmend darunter, dass viele
GD-Besucher:innen kaum mehr RG-Choräle kennen (oder höchstens
die allerbekanntesten). Bei den kommenden Generationen von
GD-Besuchern wird dieser Mangel an gemeinsamem Liedgut immer
stärker bemerkbar sein, da die RG-Lieder im Katechetik-Unterricht
kaum mehr eine Rolle spielen. In unserer Gemeinde habe ich die
Initiative ergri�en und bin dabei, ein verbindliches Liederrepertoire für
den 2.- und 3.-Klassunterricht zusammenzustellen, gemeinsam mit
den Katechetinnen. Meiner Meinung wäre dies aber klar die Aufgabe
unserer Kantonalkirche, denn diese Probleme dürften wohl viele
andere Gemeinden ebenfalls kennen…

Punkto Repertoire und Liedkenntnis ist ein grosser Schmerz, dass junge
Pfarrer:innen wie von einem fremden Planeten in der Landeskirche
einschlagen und weder von ihrer Sozialisation her noch in der
Ausbildung für unser tradiertes Liedgut sensibilisiert sind, respektive
werden.

Die heutigen RG-Lieder sind z. T. textlich in einer so alten Sprache,
dass die Jungen und die etwas älteren Jungen, keinen Zugang mehr
haben. Hinzu kommt, dass die Organist:innen oft auf der Empore
spielen, oder mit dem Rücken zum «Publikum» oder gar hinter der
Orgel. So kann in meinen Augen keine «Beziehung» entstehen.
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2. Hauptstück:
von der Kirchgemeinde
Die Anforderungen an die Mitarbeiter:innen der Kirchgemeinden
im Allgemeinen und der KMs  im speziellen sind in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen. Gemeinden werden zusammen-
gelegt, die Kirchenpflegen werden verkleinert, Verwaltungen
werden ausgebaut. Gleichzeitig können sich selbst erfahrene KMs
nicht erwehren vor Übergri�en in ihre kirchenmusikalische Arbeit,
nicht zuletzt weil auch die Mitarbeiter-Teams immer grösser
werden. Selbst bei hochdotierten, akzeptierten und erwünschten
KM-Stellen werden die im 1. Hauptstück entworfenen Thesen
nicht angenommen und unterstützt. Unter dem Deckmäntelchen
von «Partizipation» wird den kirchlichen Mitarbeitern im
allgemeinen und den KMs im speziellen um die Ohren gehauen,
was das Richtige, was «die rechte Kirchenmusik» denn eben wäre
oder sein müsste.

Den Gemeindeaufbau hat man anfangs der 90er Jahre als zentrales
Argument in die Diskussionen über den Wert von Kirchenmusik
für die Kirche gestellt. Die Kirchenmusik strahlt musikalisch und
personell in viele Bereiche und alle Generationen der kirchlichen
Arbeit. Die Summe der eingesetzten Zeit von aktiven Musizieren-
den in einer Gemeinde ist riesig, der Multiplikatore�ekt von
bezahlten zu unbezahlten Stunden in der musikalischen Arbeit ist
immens. Besonders durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
oder bei Abdankungen geschieht eine Vernetzung in viele Familien
einer Gemeinde und darüber hinaus. KMs sind oft langjährig an



2. Hauptstück: von der Kirchgemeinde

einer Gemeinde tätig, dadurch gehören sie zu den bekanntesten
Gesichtern einer Gemeinde.

Gerade auch die grosse Zahl an nebenberuflichen KMs in den
verschiedensten Bereichen führt dazu, dass die Kirchenmusik eine
grosse Breite hat und dass sie vielfältige Aufgaben übernehmen
und bewältigen kann. Der Wert dieser Arbeit ist nicht hoch genug
einzuschätzen, sie wirkt tief in die Strukturen einer Gemeinde.
Gleichzeitig sind die nebenberuflichen KMs meist fest in den
Gemeinden verankert und gehören damit zum Rückgrat der
kirchenmusikalischen Arbeit und der Gemeinde.
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2. Hauptstück: von der Kirchgemeinde

Vision:
Kirchenmusiker:innen sollen als Fachpersonen an einer Gemeinde
angestellt, gefordert und gefördert werden. Vertrauen und Wert-
schätzung sind wichtige Grundpfeiler in dieser Beziehung.

Fachpersonen sind o�en für Anregungen von allen Seiten. Sie
kommen zu Entscheidungen vor Ort und haben diese zu
verantworten. Die lokalen Fachpersonen sind von allen Seiten zu
stärken, nicht zu schwächen.

Schritte:
Coaching, Intervision oder ähnliche Unterstützungen sollen in der
Kirchenmusikerschaft als Werkzeuge etabliert werden.

Vision:
KMs sind aktive Teamplayer. Sie setzen sich für die Kirche und die
Kirchenmusik örtlich, regional und kantonal ein.

Schritte:
Die Anstellungen müssen überprüft werden. Je grösser das Team,
desto mehr Zeit muss für die Zusammenarbeit aufgewendet
werden.
Die Strukturen müssen überprüft werden. Verantwortung kann nur
übernommen werden, wenn die Strukturen dies zulassen. Wenn
zum Beispiel eine Konventsleitung so konzipiert wird, dass dazu
zwingend 20 Stellenprozente notwendig sind, so ist dies für die
meisten kirchenmusikalischen Stellen automatisch ein
Ausschlussgrund.

Vision:
Bei Restrukturierungen in Abläufen der Verwaltung werden die
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2. Hauptstück: von der Kirchgemeinde

kirchlichen Mitarbeiter nicht nur einbezogen, sie werden in ihren
Rückmeldungen angehört und ernst genommen.

Schritte:
Abläufe, Dienstwege, Vernehmlassungen sind nicht Papiertiger,
sondern Arbeitsinstrumente. KMs werden in diesen Dingen
sensibilisiert und bilden sich wenn nötig weiter.
Lobbyarbeit – Interessenvertretungen – netzwerken.

Vision:
Auf allen Stufen müssen kirchenmusika�ne Vertreter:innen in
den verschiedenen Gremien aufgestellt werden.

Schritte:
Auf lokaler und regionaler Ebene sollen die KMs vor Ort beim
Lobbying unterstützt werden.

Der regionale, nicht übergri�ge Austausch soll angeregt und
gepflegt werden (die Kantorin aus der Nachbargemeinde wird
freundschaftlich eingeladen und als Fachperson zur Unterstützung
der eigenen Kirchenmusikerschaft zu Rate gezogen)⇒ welche
Schritte sind dazu nötig?

Die Behörden sollen in ihren Weiterbildungen «reale» Bilder von
Kirchenmusik aus anderen Gemeinden erhalten, reale Leute mit
Best Practice-Beispielen.

Vision:
Die Kirchenmusikerschaft muss politisiert werden. Politische
Arbeit muss spannend, motivierend und gewinnbringend sein.
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2. Hauptstück: von der Kirchgemeinde

Schritte:
Sitzungen müssen e�zient, so spannend wie möglich sein.
Man muss sich an Sitzungen vertreten fühlen, wenn man nicht
selber dabei sein kann.
Die KMs müssen lernen, dass nur dem Verantwortung übertragen
wird, der Verantwortung übernimmt – und sich eben aktiv auf
Ebene Mitarbeiterschaft, Gemeinde, Kapitel, Bezirk, Kanton und
Land einsetzt.

Vision:
Mitarbeiter:innen brauchen Wertschätzung. Mitarbeiter:innen
sind wertvoll für die Gemeinde.

Schritte:
Personelle Probleme in Behörden und Mitarbeiterschaft müssen
angegangen und gelöst werden.

Systemische, bürokratische Probleme müssen analysiert werden.
Geht es nur um Machtausübung? Sind Verfahrenswege nützlich?
Sind informelle Wege schädlich? Das Zuordnungsmodell muss
vermittelt und gelebt werden. Verantwortung muss übernommen
werden.

Vision:
Die Kirchenmusikerschaft und die Behördenmitglieder kennen den
Nutzen und die Ziele der Fachstelle Musik und Gemeinde-
entwicklung bei den GKD. Das «Dienen» wird sichtbar.

Schritte:
Die Fachstelle deklariert verständlich und konkret die Zielrichtung
der Fachstelle.
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2. Hauptstück: von der Kirchgemeinde

Die Fachstelle der GKD sichert die Vernetzung zwischen
Kirchenmusikerschaft und anderen Berufsgruppen.

Vertrauen bilden / Transparenz scha�en.

Die strategischen Visionen o�en kommunizieren, damit eine
verlässliche Zusammenarbeit möglich ist.

Stimmen und Notizen aus der Konferenz:

interne Weiterbildung in anderen Ressorts innerhalb der Gemeinde

Scha�ung von Vertrauen ⇒ persönlicher Kontakt wichtig! ⇒ muss über
Jahre wachsen

Zeit für Beziehungspflege soll im Pensum aufgeführt sein! (sollte
selbstverständlich sein!)

Förderung der Feedbackkultur (Checkliste für Feedback)

Haltung der angestellten Kirchenmusiker

Jeder kirchliche Mitarbeiter steht in der gemeindlichen Verantwortung
⇒ Zuordnungsmodell

Von der Versäulung zur Vernetzung.

Je mehr Netzwerk, desto mehr Aufwand.

Hilfestellung vom Einzelkämpfertum und vom Verteidigen weg.
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2. Hauptstück: von der Kirchgemeinde

Die zum Teil fast mutwillig gewalttätige Verkleinerung der
Kirchenpflegen hat dazu geführt, dass es kaum mehr möglich ist, unser
Zivilsystem aufrechtzuerhalten. Statt dass eine Tätigkeit auch in einem
kleineren Pensum nebenberuflich möglich ist, sind die zeitlichen
Anforderungen gestiegen. Begründet wird dies mit «Kirchenpflegen
sollten strategisch tätig sein, nicht operativ». Nur – dazu bräuchte es
Organisationsformen, die nicht in hierarchischen Firmenstrukturen
ihren autoritären Ursprung haben, sondern neue Formen, die unser
Zuordnungsmodell nicht nur unterstützen, sondern in das 21.
Jahrhundert überführen.

Operativ heisst nicht autoritär oder ausschliessend. Kleine
Kirchenpflegepensen sind eminent wichtig (Einstieg, Lebensphase).
Das Zuordnungsmodell muss gelebt werden.
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3. Hauptstück:
von der Zu- und der Zusammenarbeit
Das Thema Zusammenarbeit zwischen Pfarrschaft und Kirchen-
musiker:innen wurde an der Konferenz sehr stark und ausgiebig
diskutiert. Die Hilflosigkeit auf beiden Seiten führt dazu, dass oft
mit dem Zeigfinger aufeinander gezeigt wird. Grundsätze scheinen
zwar unbestritten, aber in der Durchführung scheitern dann die
guten Vorsätze. Die Missverständnisse sind trotz Absprachen oft
immens. Wo mit viel gutem Willen aufeinander gehört wird, kann
eine Zusammenarbeit gelingen.

Führen wir unsere Nummerierung aus dem 1. Hauptstück weiter:

4. Musik und Religion sind alte Geschwister, vielleicht sind sie
älter als Sprache.

4.1. Musik und Wort sind im Gottesdienst wichtige Disziplinen. Sie
können durch übergeordnete, spezifische und verbindende
Wissenschaften beschrieben werden.

4.11 Übergeordnete Wissenschaften wären etwa Theologie,
Sprachwissenschaften, Religionswissenschaften.

4.12 Als spezifische Wissenschaften wären beispielsweise
praktische Theologie, Homiletik, Musikwissenschaft,
praktische Musik zu nennen.



3. Hauptstück: von der Zu- und der Zusammenarbeit

4.13 Als verbindende Wissenschaften wären Liturgik,
Hymnologie, Dramaturgie, Gottesdienstgestaltung zu
nennen.

4.2. Die Verbindung zwischen Wort und Musik ist für den
Gottesdienst essentiell. Damit ein Gottesdienst gelingen kann,
müssen die Teile einzeln und zusammen funktionieren.

5. Gelingt Zusammenarbeit, so kann der Gottesdienst als Ganzes
gelingen.

5.1 Eine spezielle Form der Zusammenarbeit ist die Zuarbeit. Der
Chor singt das Werk xy, die Pfarrerin stellt sich darauf ein. Oder
umgekehrt: der Pfarrer gibt Thema und Inhalt vor, der
Kirchenmusiker stellt sich darauf ein und «arbeitet zu».

5.11 Die Zuarbeit kann durchaus befriedigend sein, sowohl für
Beteiligte, wie auch für die Gemeinde. Schwierig ist die
Entwicklung von der Zuarbeit zu einer Zusammenarbeit: wo
ist die Grenze? Wer beurteilt, ob die Zusammenarbeit echt
war? Wer hat die Deutungshoheit über das Ergebnis?

5.2 Eine Zusammenarbeit führt zu unvorhergesehenen oder
unverho�ten Ergebnissen. Das ergibt sich daraus, dass bei
verschiedenen Standpunkten (siehe 4.2) automatisch
unterschiedliche Lösungen entstehen. Das «geeignete»
Schlusslied mag bei vorwiegend theologischer Betrachtung ein
anderes sein als bei vorwiegend musikalisch-partizipativen
Kriterien.

5.3 Zusammenarbeit braucht neben Technik (Ausbildung) und
einem Grundverständnis der eigenen, der gemeinsamen und der
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3. Hauptstück: von der Zu- und der Zusammenarbeit

fremden Disziplinen auch äussere Voraussetzungen: Zeit,
Zeitplanung, Austausch, echtes Brainstorming, weisse Lücken im
Ablauf (nicht alles schon vorgespurt), kompatible Deadlines für
Entscheidungen.

5.31 Zusammenarbeit geht über das rechtzeitige Einbeziehen
hinaus. Hier mag ein Blick ins Musiktheater helfen: kann es
sein, dass die Komponistin «die Oper komponiert» und dann
schreibt anschliessend der Librettist den Text? Kann es sein,
dass die Regisseurin zwei Wochen vor der Premiere darüber
informiert, wie die Inszenierung ablaufen wird? «Das ist nur
ein Vorschlag, wir können noch alles ändern!»

5.4 Zusammenarbeit ist zermürbend, wenn am nächsten Sonntag
wieder auf Feld 1 begonnen werden muss.

5.41 Damit gute Erlebnisse nachhaltig sind, muss ein
gemeinsamer Rückblick und eine konstruktive, positive
Auswertung stattfinden.

5.5 Ist kein gemeinsamer Austausch möglich, bleibt nur mehr die
Zuarbeit (siehe 5.1), eine Zusammenarbeit ist nicht möglich.

5.6 Zusammenarbeit braucht Zeit und gute Erfahrungen, muss
gewollt und gefördert werden.
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3. Hauptstück: von der Zu- und der Zusammenarbeit

Vision:
Zusammenarbeit im liturgischen Bereich soll eine zentrale und
interdisziplinäre Disziplin in Aus- und Weiterbildung werden,
sowie in der täglichen Arbeit einen hohen Stellenwert erhalten.

Schritte:
Aus- und Weiterbildungen werden in allen Bereichen angepasst.
Die Kommunikation zwischen den Ausbildungsstätten muss
intensiviert werden.

Weiterbildungen für Gemeindeteams sollen angeboten werden.
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Wirkungen und Zukunft von
#kirchenmusik2020
Die Kirchenmusikkapitel des Kantons haben den Prozess aktiv und
finanziell unterstützt und ihre Bereitschaft signalisiert, den
Prozess weiterzutragen.

Dieses Papier soll nun dazu dienen, Diskussionen über
Kirchenmusik und darüber hinaus anzuregen. Es soll Thesen in
den Raum stellen und Fragen o�en lassen.

Mit Studierenden und Dozierenden im Profil Kirchenmusik der
Zürcher Hochschule der Künste, mit angehenden Vikar:innen und
mit Studierenden der theologischen Fakultät der Universität
Zürich konnten in der Folge der Konferenz vom Oktober 2020
bereits gemeinsame Aktivitäten durchgeführt werden. Am
10.1.2022 begegneten sich - leider pandemiebedingt «nur» per
ZOOM - die Absolvent:innen des Vikariatskurses (Leitung: Juliane
Hartmann) und die Kirchenmusikstudierenden (Chorleitung &
Orgel) der ZHdK und einige Dozierende (Christine Stark, Pfarrerin,
Stephan Klarer, Kantor, Tobias Willi, Organist) für einen
gemeinsamen Arbeitsnachmittag, der einige Inputs zum Thema
der liturgisch-musikalischen Absprache umfasste, den
angehenden Pfarrer:innen Einblicke in verschiedene Hilfsmittel
bei Lied- und Textauswahl vermittelte und in Gruppenarbeiten ein
Diskussionsfeld für einen gemeinsam verantworteten Gottesdienst
ö�nete. Eine Folgeveranstaltung dazu ist für Winter 2023 geplant.

Am 6. April 2022 kam es zu einem «Gastspiel» von Tobias Willi in
der Liturgik-Vorlesung von Prof. Ralph Kunz, welche wiederum
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Fragen der Zusammenarbeit und Chancen der gemeinsamen
Gestaltung liturgischer Feiern thematisierte sowie einige
Gedanken zur Geschichte und Rolle der Orgelmusik im
Gottesdienst umfasste. Die Kantorei der ZHdK unter Leitung von
Ernst Buscagne wirkte schliesslich am 18. Mai am Evensong der
theologischen Fakultät mit, der auf Wunsch des mitwirkenden
Theologen und Literaten Christian Lehnert relativ «klassisch»
gestaltet war. Auch hier ist ein Folgeanlass für den Herbst 2022
geplant. An der Schnittstelle zur Landeskirche wird zudem im
November 2022 ein Gespräch stattfinden, das Möglichkeiten von
«Gemeindepraktika» angehender Kirchenmusiker:innen zum
Thema haben wird.
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Zeitplan #kirchenmusik2020
_Frühjahr 2020: Sitzungen via Zoom von 23 Personen «wir starten
eine Graswurzelbewegung».

_Austausch schriftlich via Slack. Entwurf des Prozesses.

_Auftrag Prozessleitung an Peter Freitag durch Vorstand ZKMV.

_18. September: Sitzung der Steuerungsgruppe. Prozessplanung.

_dazwischen immer wieder Absprachen der Leitungsgruppe und
schriftlicher Austausch mit der «Graswurzelgruppe» auf Slack.

_2. Oktober 2020: Grossgruppenkonferenz im Kirchgemeindehaus
Paulus mit Onlinebeteiligung.
Input von Jochen Kaiser zu «Musikalische Gemeindeentwicklung.
Explorative Studie unter Kirchenmusiker:innen der reformierten
Kirche im Kanton Zürich».
An neun Tischen wurde in wechselnden Konstellationen zu
folgenden sieben Themen diskutiert:
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_27. März 2021: Online-Konferenz. Weitere Diskussion und
Beiträge zu den verschiedenen Themen.

_Herbst 2021 bis Frühjahr 2022: Entwurf des Papiers
#kirchenmusik2020 von Peter Freitag. Zusammenführen der
Beiträge der Konferenz und Überführung in drei Hauptstücke.

_10. Januar 2022: erster Kontakt der Absolvent:innen des
Vikariatskurses und der Kirchenmusikstudierenden (siehe Kapitel
«Wirkungen»).

_30. September 2022: Präsentation des Entwurfs am
Kirchenmusiktag. Sammeln und Einarbeiten der Rückmeldungen.
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_Oktober 2022: Schlussredaktion und Formatierung des
Dokuments.

_10. März 2023: Verö�entlichung des Dokuments anlässlich der
Generalversammlung des Zürcher Kichenmusikverbands in
Horgen.

_Diskussionen zum Papier in Gemeindekonventen,
Fachkonventen, Kapiteln, Kirchenpflegen, Bezirkskirchenpflegen.
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Konferenzteilnehmer:innen Oktober 2020

Anna-Victoria Baltrusch
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Andrea Fischer
Verena Friedrich
Walther Fuchs
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Christian Gautschi
Joel Gloor
Giulia Gri�n
Barbara Grimm
Johannes Günther
Feyna Hartman
Matthias Haupt
Kiyomi Higaki
Arend Hoyer
Valeria Iacovino
Ursula Jaggi
Andreas Jost
Jochen Kaiser
Sandrine Kindler
Andrea Kobi
Ingrid Kohler
Irina Korchuganova

Christoph Küderli
Esther Lenherr
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Geun-Yong Park
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Michael Roost
Sacha Rüegg
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Adrian Schmid
Robert Schmid
Nathan Schneider
Gabriela Schöb
Stina Schwarzenbach
Lucien Spielmann
Annette Stopp
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Marco Stühlinger
Jan Thomer
Andrzej Turek
Thomas Ulsamer
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Sabine Weidmann
Ulrich Weissert
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